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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Zu wie vielen Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen in Baden-Würt-
temberg kam es jeweils in den Jahren 2015 bis 2022?

2.  Auf welchen jeweiligen Rechtsgrundlagen und mit welchen jeweiligen Be-
gründungen wurden diese durchgeführt?

3. Wie lange war beziehungsweise ist die jeweilige Dauer des Entzugs?

4.	Wie	gestaltet	sich	die	Unterbringung	der	betroffenen	Kinder	und	Jugendlichen?

5. Wie hoch ist die Anzahl der Fälle auf 100.000 Einwohner?

6.  Wie hoch ist, bezogen auf die vorstehenden Fragen, der jeweilige Anteil unbe-
gleiteter minderjähriger Flüchtlinge?

20.1.2023

Eisenhut AfD

Kleine Anfrage
des Abg. Bernhard Eisenhut AfD

und

Antwort
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration

Inobhutnahmen in Baden-Württemberg
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B e g r ü n d u n g

Vorliegend stellen sich Fragen zur Entwicklung der Inobhutnahmen und der dar-
auf bezogenen Begründungen in Baden-Württemberg.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 20. Februar 2023 Nr. SM22-0141.5-26/2879/2 beantwortet 
das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration die Kleine Anfrage wie 
folgt:

1.  Zu wie vielen Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen in Baden-Würt-
temberg kam es jeweils in den Jahren 2015 bis 2022?

Die Daten zum Jahr 2022 liegen erst im dritten Quartal 2023 vor.

Im Übrigen wird auf die beiliegende Anlage verwiesen.

2.  Auf welchen jeweiligen Rechtsgrundlagen und mit welchen jeweiligen Begrün-
dungen wurden diese durchgeführt?

Ein Jugendamt ist gemäß § 42 Absatz 1 Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder 
und	 Jugendhilfe	 –	 (SGB	VIII)	 verpflichtet,	 eine	 Inobhutnahme	 durchzuführen,	
wenn 

• das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder
•  eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die In-

obhutnahme erfordert und die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen 
oder eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden 
kann oder

•  ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach 
Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtig-
te im Inland aufhalten.

Darüber hinaus ist das Jugendamt gemäß § 42a Absatz 1 SGB VIII berechtigt und 
verpflichtet,	ein	ausländisches	Kind	oder	einen	ausländischen	Jugendlichen	vor-
läufig	in	Obhut	zu	nehmen,	sobald	dessen	unbegleitete	Einreise	nach	Deutschland	
festgestellt wird.

Im Übrigen wird auf die beiliegende Anlage verwiesen.

3. Wie lange war beziehungsweise ist die jeweilige Dauer des Entzugs?

Hierzu liegen dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration keine 
Daten vor.

4.		Wie	gestaltet	sich	die	Unterbringung	der	betroffenen	Kinder	und	Jugendlichen?

Gemäß § 1 SGB VIII hat jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Ent-
wicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
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Die Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des oben genannten Ziels insbesondere 
junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und da-
zu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen sowie dazu bei-
tragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie 
eine	kinder-	und	familienfreundliche	Umwelt	zu	erhalten	oder	zu	schaffen.

Dementsprechend kann sich die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen 
höchst unterschiedlich gestalten und richtet sich nach den Bedürfnissen der in 
Obhut genommen Person. Dabei orientieren sich die Jugendämter an Art und Um-
fang	an	die	Leistungen	der	Hilfen	zur	Erziehung	gemäß	§	27	ff.	SGB	VIII.

5. Wie hoch ist die Anzahl der Fälle auf 100.000 Einwohner?

Hierzu liegen dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration keine 
Daten vor.

6.  Wie hoch ist, bezogen auf die vorstehenden Fragen, der jeweilige Anteil unbe-
gleiteter minderjähriger Flüchtlinge?

Die	 (vorläufige)	 Inobhutnahme	 von	 unbegleiteten	 minderjährigen	 Kindern	 und	
Jugendlichen kann der beiliegenden Anlage entnommen werden.

Lucha
Minister für Soziales,
Gesundheit und Integration
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